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I. Point de départ et remarques préliminaires 
Le présent rapport répertorie les principales publications relatives au fédéralisme suisse éditées en 
2015. Ont été pris en compte pour cette analyse les monographies, les ouvrages collectifs et les pé-
riodiques ainsi que les articles dans les revues spécialisées et des contributions sélectionnées de la 
presse écrite, dans la mesure où elles éclairent de manière circonstanciée les diverses facettes du 
fédéralisme. Par ailleurs, des chercheurs représentant les disciplines les plus variées ont été ques-
tionnés quant à leurs travaux en cours et à leurs publications les plus récentes. 

Cette analyse donne tout d’abord un coup de projecteur sur quelques temps forts de la recherche 
relative au fédéralisme en 2015, ce qui met en lumière un certain nombre de nouveautés en la ma-
tière (II.), avant que les thèmes abordés, les questions posées et les résultats de tous ces travaux ne 
soient présentés plus précisément, classés de manière systématique en fonction des différentes 
thématiques abordées (III.). Un aperçu des publications les plus importantes figure dans la dernière 
partie de ce rapport (IV.). 

II. Evaluation 
Les contributions et autres ouvrages parus en 2015 sur le fédéralisme suisse se caractérisent comme 
à l’accoutumée par une impressionnante variété dans l’éventail des sujets abordés. Il n’empêche qu’il 
est possible de circonscrire certains temps forts et de souligner certains thèmes d’actualité :  

− La discussion autour de la question « règlementation centralisée v. règlementation décen-
tralisée » prend de l’importance cette année dans plusieurs domaines. Alors qu’un certain 
nombre de scientifiques réclament expressément une activité régulatrice de la Confédéra-
tion dans l’un ou l’autre domaine (comme SILVANO MOECKLI pour l’aide sociale ou DANIELA 

THURNHERR pour la procédure administrative), ou tout au moins considèrent les diver-
gences entre réglementations cantonales comme des inconvénients ou des régressions 
(comme JÖRG KÜNZLI et al. dans le domaine des conditions mises à la détention préventive 
ou LADINA MOSER et FRITZ SAGER pour les soins palliatifs), d’autres experts se montrent cri-
tiques à l’idée d’une solution centralisée (précipitée) (comme EVA MARIA BELSER, mais aussi 
en collaboration avec ANDREA EGBUNA-JOSS, pour l’aide sociale). 

− L’enseignement des langues étrangères pendant la scolarité obligatoire est toujours discu-
té avec autant de passion au sein du monde académique. Contrairement à l’année précé-
dente, où le fait qu’un certain nombre de cantons se soient distanciés des prescriptions du 
concordat HarmoS pour ce qui concerne l’obligation constitutionnelle d’harmonisation a 
été considérée majoritairement d’un œil assez critique, au cours de cette année la souve-
raineté cantonale en matière scolaire a été revalorisée et l’imprécision du mandat consti-
tutionnel a été plus souvent soulignée. En conséquence, les voix prédominantes en 2015 
sont celles qui se montrent moins défavorables que celles des experts de l’année précé-
dente quant à l’idée de s’écarter du chemin tracé par le concordat HarmoS pour ce qui 
concerne les prescriptions fédérales. 

− En relation avec la réforme structurelle qui est en cours de discussion dans le canton de 
Schaffhouse, la doctrine s’est à nouveau penchée sur cette question de principe : les can-
tons sont-ils obligés d’instaurer des communes ? Alors que l’OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, 



2  Bibliographie 2015 
 

tout comme TOBIAS JAAG et MARKUS RÜSSLI, ne voient dans l’ordre juridique actuel aucune 
prescription imposant une division en communes, KILIAN MEYER distingue dans l’autonomie 
communale ancrée dans la Constitution fédérale une obligation faite aux cantons de con-
cevoir un système étatique à trois niveaux. 

− Par ailleurs, deux publications méritent tout spécialement d’être relevées cette année. La 
première est l’œuvre d’ELOI JEANNERAT, qui pose la question des limites de la coopération 
intercantonale et intercommunale et préconise une limitation correspondante du domaine 
de compétence des autorités politiques. La seconde est due à la plume de BARDO FASSBEN-

DER, qui démontre qu’un « fédéralisme vivant » dans le cadre des relations internationales 
des Etats membres doit également se manifester dans les relations extérieures.  
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I. Ausgangslage und Vorbemerkungen 
Der vorliegende Bericht fasst die wichtigsten Publikationen zum Schweizerischen Föderalismus zu-
sammen, die im Jahr 2015 erschienen sind. In die Analyse einbezogen wurden Monographien, Sam-
melbände und Periodika sowie Aufsätze in Fachzeitschriften und Beiträge in ausgewählten Print-
medien, welche sich vertiefter mit den verschiedenen Facetten des Föderalismus auseinandersetzen. 
Zusätzlich wurden Forschende aus den verschiedensten Disziplinen zu ihren aktuellen Projekten und 
Publikationen befragt. 

Die folgende Analyse lotet in einer Würdigung zunächst einige Schwerpunkte der Föderalismusfor-
schung für das Jahr 2015 aus und hebt einzelne Forschungsergebnisse hervor (II.), bevor – geordnet 
nach einzelnen thematischen Bereichen – die wichtigsten Fragestellungen, Forschungsthemen und 
Ergebnisse skizziert werden (III.). Das Verzeichnis der wichtigsten Publikationen findet sich im letzten 
Teil des vorliegenden Berichts (IV). 

II. Würdigung 
 
Die im Jahr 2015 erschienenen Beiträge und Abhandlungen zum Schweizerischen Föderalismus 
zeichnen sich wiederum durch eine ausgesprochene Breite der Themenfelder aus. Immerhin lassen 
sich gewisse Schwerpunkte ausmachen und Forschungsergebnisse hervorheben: 

− Die Diskussion rund um die Frage «zentrale versus dezentrale Regelung» nimmt im Be-
richtsjahr in verschiedenen Sachbereichen ihren Lauf. Während einige Stimmen aus der 
Wissenschaft für bestimmte Regelungsbereiche ausdrücklich eine regulative Tätigkeit des 
Bundes fordern (so SILVANO MOECKLI für die Sozialhilfe oder DANIELA THURNHERR für die Ver-
waltungsrechtspflege) oder zumindest divergierende kantonale Regelungen für Miss- oder 
Rückstände (mit)verantwortlich zeichnen (wie JÖRG KÜNZLI et al. im Bereich der Untersu-
chungshaftbedingungen oder LADINA MOSER und FRITZ SAGER bei der palliativen Pflege), äus-
sern sich andere Exponenten kritisch zu einer (übereilten) zentralen Lösung (wie EVA MARIA 

BELSER, zusammen auch mit ANDREA EGBUNA-JOSS, für die Sozialhilfe).  

− Der Fremdsprachenunterricht während der obligatorischen Schulzeit wird in der Literatur 
nach wie vor rege diskutiert. Im Gegensatz zum Vorjahr, als ein Abweichen einzelner Kan-
tone von den Vorgaben des HarmoS-Konkordats mit Blick auf den verfassungsrechtlichen 
Koordinationsauftrag überwiegend kritisch betrachtet wurde, wird im Berichtsjahr die kan-
tonale Schulhoheit in den Vordergrund gerückt und vermehrt die Vagheit des verfassungs-
rechtlichen Auftrags betont. Entsprechend überwiegen im Jahr 2015 die Stimmen, die ei-
nem Abweichen vom mit dem HarmoS-Konkordat eingeschlagenen Pfad aus Sicht der bun-
desrechtlichen Vorgaben weitaus weniger ablehnend gegenüberstehen als die Expertisen 
des Vorjahres.  

− Im Zusammenhang mit der diskutierten Strukturreform im Kanton Schaffhausen ist im 
Schrifttum wiederum die Grundsatzfrage aufgegriffen worden, ob die Kantone zur Einrich-
tung der Gemeindeebene verpflichtet sind. Während sowohl das BUNDESAMT FÜR JUSTIZ als 
auch TOBIAS JAAG und MARKUS RÜSSLI im Rahmen der geltenden rechtlichen Ordnung keine 
Vorgabe für eine Gliederung in Gemeinden ausmachen können, erblickt KILIAN MEYER in der 
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bundesverfassungsrechtlich verankerten Gemeindeautonomie die Pflicht der Kantone, ei-
nen dreistufigen Staatsaufbau zu gewährleisten. 

− Darüber hinaus fallen im Berichtsjahr die Publikationen von zwei Autoren besonders auf. 
Es ist dies einerseits der Beitrag von ELOI JEANNERAT, der die Frage nach den Grenzen inter-
kantonaler und interkommunaler Kooperation aufwirft und eine entsprechende Begren-
zung dem Zuständigkeitsbereich der politischen Behörden zuweist. Andererseits sticht die 
Veröffentlichung von BARDO FASSBENDER hervor, der aufzeigt, dass sich eine «lebendige 
Bundesstaatlichkeit» im Rahmen völkerrechtlicher Beziehungen der Gliedstaaten auch im 
Aussenverhältnis manifestieren muss.  

III. Einzelne Themenbereiche  

A. Zum Schweizerischen Föderalismus im Allgemeinen  

1. Grundlagen 

Mit dem von BERNHARD WALDMANN, EVA MARIA BELSER und ASTRID EPINEY herausgegebenen Basler 
Kommentar zur Bundesverfassung reiht sich im Jahr 2015 ein neues Werk in die Landschaft der 
Kommentare zur Schweizerischen Bundesverfassung ein. Damit erfahren auch die föderalismusrele-
vanten Bestimmungen der Verfassung eine aktuelle Analyse aus verfassungsrechtlicher Sicht und im 
Lichte der Lehre und Rechtsprechung.  

Eine umfassende Übersicht über die grundlegenden Ziele, Aufgaben und Strukturprinzipien des 
Schweizerischen Bundesstaates und damit auch über die Kompetenz- und Aufgabenteilung zwischen 
Bund und Kantonen geben GIOVANNI BIAGGINI, THOMAS GÄCHTER und REGINA KIENER im in zweiter Auflage 
herausgegebenen Werk zum Staatsrecht der Schweiz. 

2. Föderalismus und Demokratie 

Mehrere im interessierenden Zeitraum erschienene Publikationen und laufende Projekte befassen 
sich mit Aspekten der demokratischen Mitwirkung auf Kantons- und Bundesebene (SCHMITT, Fest-
schrift; SCHMITT, Scrutins cantonaux; SCHELKER et al., Smartvote sowie SCHELKER MARK/SCHMID LUKAS und 

BOCHSLER DANIEL/BOUSBAH KARIMA S.). Thematisiert werden dabei auch der Stellenwert und die Ent-
wicklung demokratischer Prozesse im föderalen Staatsaufbau sowie deren Zusammenspiel im politi-
schen System der Schweiz. Hervorzuheben ist WERNER BUSSMANN, der in seinem Beitrag darauf hin-
weist, dass die kantonale Ebene für die direkte Demokratie an Attraktivität eingebüsst hat. Mit den 
zunehmenden Reglementierungen des Bundes und der interkantonalen Harmonisierung würden 
Rahmenbedingungen geschaffen, die vermehrt zur (Teil-)Ungültigkeit kantonaler (und kommunaler) 
Initiativen führten und deshalb die Verlagerung der Ausübung von politischen Rechten auf die Bun-
desebene begünstigten. Weiter ist in diesem Zusammenhang auf ZOLTÁN TIBOR PÁLLINGER hinzuweisen, 
der insbesondere aufzeigt, dass der Ausbau demokratischer Verfahren in den Kantonen einen Ein-
fluss auf die Position und Rolle der Gliedstaaten im föderalen Gefüge hat. So wird gemäss PÁLLINGER 

beispielsweise mit der Wahl der Mitglieder des Ständerates durch die Kantonsbevölkerung im Gegen-
satz zur früher weitgehend üblichen Wahl durch die Kantonsparlamente die Position und Stimme des 
Kantons auf Bundesebene geschmälert.  
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3. Zentralisierungstendenz 

Auch im Berichtsjahr wird die Tendenz zu vermehrter Bundesregelung und -tätigkeit sowie zu einer 
insgesamt stärkeren Stellung des Bundes im föderalen Gefüge thematisiert. KASPAR VILLIGER geht da-
bei von der Prämisse aus, dass die Tendenz zur Zentralisierung föderalistischen Staaten inhärent ist 
und es unklar scheint, wie dieser Tendenz am wirksamsten begegnet werden kann. Für CHRISTOPH A. 
SCHALTEGGER (SCHALTEGGER, Fiskalische Äquivalenz) lässt sich die zunehmende und schleichende Zent-
ralisierung auf die Missachtung des Prinzips der fiskalischen Äquivalenz zurückführen; folglich besteht 
seiner Ansicht nach mit der Aufgabenverteilung unter Beachtung dieses Prinzips eine geeignete Stra-
tegie zur Schaffung eines vitalen Föderalismus. SEAN MÜLLER (MÜLLER, Theorising Decentralisation) 
befasst sich sodann mit der Frage der Messbarkeit der Zentralisierung. In diesem Zusammenhang sei 
zudem erneut auf ZOLTÁN TIBOR PÁLLINGER und die von ihm beschriebene Schwächung der Kantons-
stimme gegenüber dem Bund aufgrund demokratischer Prozesse auf Kantonsebene verwiesen (siehe 
oben III. A. 2.). ANDREAS GLASER (GLASER, E-Government) weist schliesslich darauf hin, dass auch im 
Rahmen der Digitalisierung des Staatshandels zentralisierende Lösungen begünstigt werden, da in 
diesem Bereich ein politisches Interesse an einem bürgerfreundlichen und einheitlichen Auftritt be-
steht und sich zudem die Ressourcenstärke des Bundes entsprechend auswirkt. 

4. Weitere Studien zum Föderalismus im Allgemeinen 

REGULA KÄGI-DIENER beleuchtet die Institution der ausserparlamentarischen Kommissionen auf allen 
Ebenen des Bundesstaats und hebt deren Beitrag zur Entfaltung von im Föderalismus angelegten 
Chancen (wie u.a. die Innovationskraft und die Nutzung von Erfahrungen anderer) hervor: Durch die 
gute Vernetzung der Kommissionen kann es gelingen, den dafür nötigen Austausch zu schaffen. AN-

TOINETTE FEH WIDMER Stellt fest, dass die Intensität der Mitgliederfluktuation in kantonalen Legislativen 
vom kantonalen Kontext abhängig ist, und eruiert die massgeblichen Faktoren. Kantonale Unter-
schiede sind auch Gegenstand des Beitrags von NICOLAS SCHMITT (SCHMITT, Recueils systématiques), 
der die verschiedenartige Ausgestaltung der kantonalen systematischen Gesetzessammlungen als 
Zeichen der Eigenständigkeit und Abgrenzung zwischen den Kantonen sieht. JÖRG BROSCHEK zeigt auf, 
dass sich Föderalismusreformen in ihrer Stossrichtung auf dem Spektrum zwischen Self Rule und 
Shared Rule einordnen und entsprechend analysieren lassen. In einen historischen Kontext gesetzt 
weist er dabei nach, dass Reformen regelmässig ein Hinbewegen zur jeweils anderen Ausprägung 
bedeuten. Für die Schweiz lässt sich gemäss BROSCHEK mit der NFA-Reform und deren Ziel der Aufga-
benentflechtung und finanzieller Unterstützung schwächerer Kantone eine Tendenz zu Self Rule und 
damit eine Abkehr von der Shared Rule-Politik des 20. Jahrhunderts erkennen. Vor diesem Hinter-
grund erscheint ihm die im Rahmen der NFA-Reform eingeführte Möglichkeit des Bundes, unter ge-
wissen Voraussetzungen interkantonale Verträge allgemeinverbindlich zu erklären oder Kantone zur 
Beteiligung zu verpflichten, als mit der Zielsetzung der Reform schwerlich vereinbar. 
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B. Territoriale Struktur 

1. Existenz der Gemeindeebene 

Anlässlich der diskutierten Strukturreform des Kantons Schaffhausen und des dabei in Betracht gezo-
genen Verzichts auf die Gemeindeebene befassen sich mehrere Publikationen mit der Frage der Zu-
lässigkeit der gänzlichen Aufhebung der Gemeindeebene. TOBIAS JAAG und MARKUS RÜSSLI äussern sich 
in einem vom Kanton Schaffhausen eingeholten Gutachten angesichts der Organisationsautonomie 
der Kantone zugunsten der Zulässigkeit des Verzichts auf die Gemeindeebene. Auch das BUNDESAMT 

FÜR JUSTIZ (BUNDESAMT FÜR JUSTIZ, Gutachten Schaffhausen) erachtet in seiner Beurteilung im Auftrag 
des Kantons Schaffhausen die Aufhebung der Gemeindeebene als rechtlich zulässig und geht in 
Übereinstimmung mit TOBIAS JAAG und MARKUS RÜSSLI davon aus, dass die verfassungsrechtlich garan-
tierte Gemeindeautonomie ausschliesslich nach Massgabe des kantonalen Rechts besteht, so dass 
die Kantone im Rahmen der Organisationsautonomie in ihrer strukturellen Organisation frei sind. 
Abweichend positioniert sich hingegen KILIAN MEYER im Rahmen der Kommentierung einschlägigen 
Bundesverfassungsrechts (MEYER, in: WALDMANN BERNHARD/BELSER EVA MARIA/EPINEY ASTRID [Hrsg.], 
Bundesverfassung. Basler Kommentar, Art. 50 Rz. 26.). Gemäss MEYER sind die Kantone aufgrund der 
bundesverfassungsrechtlich verankerten Gemeindeautonomie verpflichtet, die dreistufige Gliede-
rung des föderalen Staatsaufbaus der Schweiz zu wahren und eine lokale Demokratie zu ermöglichen. 

2. Wandel der bestehenden Gemeindestruktur 

Veränderungen in der Gemeindelandschaft der Schweiz werden im Berichtsjahr unter verschiedenen 
Gesichtspunkten thematisiert. MAGDALENA FOROWICZ untersucht die für Gemeindefusionen einschlägi-
gen Rechtsgrundlagen in den kantonalen Gesetzessammlungen und stellt im Sinne einer Gesamtbe-
trachtung fest, dass eine diesbezügliche kohärente Strategie zumeist fehlt: Kantonale Rechtsgrundla-
gen vereinen gemäss FOROWICZ tendenziell sowohl Anreize als auch Sanktionen im Hinblick auf allfäl-
lige Fusionen ihrer Gemeinden. LUKAS RÜHLI stellt zudem fest, dass ohne kantonsseitige finanzielle 
und administrative Unterstützung Zusammenschlüsse von Gemeinden kaum erfolgen. URSIN FETZ be-
fasst sich sodann mit der demokratischen Legitimation des Fusionsprozesses und erachtet insbeson-
dere den Fusionsvertrag als in dieser Hinsicht oftmals zu wenig abgestützt. Im Sinne einer pragmati-
schen Herangehensweise schlägt er zur Verringerung von Demokratiedefiziten bei Gemeindefusionen 
eine aktive und transparente Informationspolitik seitens der Fusionsverantwortlichen vor. Zu den 
Auswirkungen von Gemeindefusionen äussern sich zunächst PHILIPPE KOCH und ANDREAS ROHNER und 
stellen fest, dass Fusionen einen disruptiven Effekt auf individuelle und organisatorische Aspekte der 
Demokratie in der Gemeinde haben können. Dabei führen sie insbesondere die verringerte Wahlbe-
teiligung nach Gemeindefusionen sowie die damit unter Umständen einhergehende Delokalisierung 
des Parteiensystems an. WOLF LINDER hingegen betont die belebende Wirkung von Gemeindefusionen 
auf das Milizsystem als ein über Wahlen und Abstimmungen hinausgehendes Element der Mitwir-
kung von Bürgerinnen und Bürgern. 

3. Regionalpolitik 

Die Regionalpolitik leidet gemäss RICO MAGGI unter dem institutionellen Leerraum zwischen Kantons- 
und Gemeindeebene und der unzureichenden Spezialisierung der mit der Umsetzung betrauten Ak-
teure, weshalb er für einen Ersatz sämtlicher Institutionen zwischen Kantonen und Gemeinden durch 
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kantonale Pools von Projektmanagern sowie eine Anpassung der Humankapitalstrategie plädiert. 
HEIKE MAYER und DANIEL BAUMGARTNER befassen sich sodann mit der Strategie des Bundes für die Berg-
gebiete und die ländlichen Räume und greifen unter anderem das Element der Förderung regionaler 
Akteure auf, welche die kohärente Politik des Bundes auf lokaler und regionaler Ebene umsetzen 
können. 

4. Kantonsterritorien 

WERNER BUSSMANN, der die interkantonale Zusammenarbeit zunächst im Zusammenhang mit der Ab-
nahme des Gebrauchs kantonaler demokratischer Rechte diskutiert (siehe oben III. A. 2.), greift in 
seinem Beitrag auch die regelmässig angesprochene Exekutivlastigkeit dieses Konstrukts auf. Territo-
rialreformen, mit welchen der Interpendenz und damit dem Problemfeld der demokratischen Legiti-
mation interkantonaler Zusammenarbeit begegnet werden könnte, erachtet BUSSMANN mangels poli-
tischer Akzeptanz und aufgrund fehlender natürlicher Grundlagen für eine Grenzziehung als kaum 
durchführbar. 

Sodann behandelt RENÉ RHINOW rückblickend auf die (gescheiterten) Fusionsbestrebungen beider 
Basel unter anderem grundsätzliche Rechts- und Konstruktionsfragen im Zusammenhang mit Kan-
tonsfusionen. Dabei hebt er insbesondere das im Falle von Basel gewählte vertragliche Element eines 
Verfassungsrates hervor, welcher als interkantonale Behörde zum Erlass der neuen Verfassung und 
weiterer fusionsrelevanter Regelwerke eingesetzt worden wäre. 

Im Kontext des möglichen Anschlusses der bernjurassischen Gemeinde Moutier an den Kanton Jura 
klärt das BUNDESAMT FÜR JUSTIZ (OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, Gutachten Jura) Modalitäten des Verfah-
rens bei einem Kantonswechsel einer Gemeinde. Beantwortet wird namentlich die Frage des zeitli-
chen Abstands zwischen der entsprechenden Abstimmung in der Gemeinde und in den betreffenden 
Kantonen als den für eine Gebietsveränderung zustimmungsbedürftigen Akteuren: Aus rechtsstaatli-
chen Grundsätzen erwächst die Pflicht, die Abstimmungen ohne ungerechtfertigte, unverhältnismäs-
sige oder gar willkürliche Verzögerung durchzuführen. Ausgehend von einer historischen Annäherung 
befassen sich auch MAURIZIO MAGGETTI-WASER und ALEXANDRA FANG-BÄR mit den bevorstehenden Ab-
stimmungen zu allfälligen Gebietsveränderungen der Kantone Bern und Jura und beleuchten zudem 
die seitens des Kantons Bern verfolgte Regionalpolitik zur Stärkung des Berner Juras. 

C. Multikulturalität und Minderheitenschutz  

1. Religionsgemeinschaften 

Die staatliche Anerkennung von Religionsgemeinschaften als kantonal geregeltes Rechtsinstitut   
erfährt im von RENÉ PAHUD DE MORTANGES herausgegebenen Werk angesichts der gesellschaftlichen 
Säkularisierung und der religiösen Pluralität eine aktuelle Würdigung und wird einer kantonsübergrei-
fenden vergleichenden Darstellung zugeführt. 

2. Mehrsprachigkeit der Schweiz 

Mehrere im Berichtsjahr publizierte Untersuchungen befassen sich mit Aspekten und Herausforde-
rungen der Mehrsprachigkeit der Schweiz. Zum einen unterstreichen die Resultate der von SYBILLE 

HEINZMANN et al. durchgeführten Studie die positive Auswirkung von sprachlichen Austauschaktivitä-
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ten auf die interkulturellen Kompetenzen und die Sprachlernmotivation von Jugendlichen. Die Auto-
renschaft betont, dass den Studienergebnissen gerade im Hinblick auf den viel diskutierten Motivati-
onsunterschied zum Erlernen der englischen und einer Landessprache Bedeutung zukommt. Dies gilt 
es auch vor dem Hintergrund zu sehen, dass sich gemäss den Resultaten der Untersuchung von ALE-

XANDRE DUCHÊNE et al. Kenntnisse der Landessprachen beim Arbeitsmarktzugang positiv auswirken. 
Zum anderen befassen sich RENATA CORAY et al. in ihrer Publikation mit der Vertretung der Sprachge-
meinschaften in den Reihen der Mitarbeitenden der Bundesverwaltung. Sie zeigen dabei die Mass-
nahmen auf, welche zur Förderung der Mehrsprachigkeit in der Bundesverwaltung ergriffen worden 
sind und wo diese angesichts der teilweise in einem Spannungsverhältnis stehenden Anforderungen 
bei der Personalrekrutierung an ihre Grenzen stossen. 

3. Die Rumantschia 

Im Rahmen der Dokumentation einer Tagung zu Herausforderungen und Perspektiven der Rum-
antschia führt zunächst THOMAS BURRI das Konstrukt eines «Romanenstaates» ein. BURRI schlägt damit 
einen 27. Kanton auf rein personaler Basis vor, der aus allen in der Schweiz wohnhaften rätoroma-
nischsprachigen Personen bestünde. Als Massnahme zur Stärkung des Rätoromanentums soll dieser 
Konstruktion dieselbe Souveränität wie den herkömmlichen, territorialen Kantonen zukommen und 
demnach der Rumantschia mit einem Sitz im Ständerat und als Teil des Ständemehrs Stimme ver-
schaffen. ANDREAS AUER setzt dem «Romanenstaat» im Rahmen seines Beitrags sodann verschiedene 
verfassungsrechtliche Einwände entgegen. Er gibt insbesondere zu bedenken, dass der postulierten 
Souveränität des «Romanenstaats» durch die notwendige Delegation von territorial konnotierten 
Kompetenzen bedeutende Grenzen gesetzt werden, und verwirft vor diesem Hintergrund die Idee als 
Fehlkonstruktion. Auch GIOVANNI BIAGGINI (BIAGGINI, Rumantschia) befasste sich anlässlich der erwähn-
ten Tagung mit Möglichkeiten zur Stärkung der Rumantschia und führt in seinem Beitrag im Sinne 
eines Denkanstosses ebenfalls Optionen an, die über herkömmliche Lösungsansätze hinausgehen. 
Unter anderem entwirft er die Idee, der Rumantschia bei der Ausübung von Volksrechten im Zusam-
menhang mit sprachsensiblen Vorlagen eine Sonderstellung einzuräumen und beispielsweise tiefere 
Hürden für die Referendumsauslösung zuzugestehen. MARTIN JÄGER sowie DAVID VITALI et al. zeigen 
schliesslich in ihren Tagungsbeiträgen die Unterstützung des Kantons Graubünden bzw. des Bundes 
zur Wahrung und Förderung der rätoromanischen Sprache auf. 

4. Neue Minderheiten 

Mit der politischen Mitbestimmung von Ausländerinnen und Ausländern in der Schweiz befassen sich 
sowohl TIBÈRE ADLER et al. als auch STEFANIE KURT und VALENTIN ZUBER. Während sich erstere aufgrund 
überwiegend positiver Erfahrungen und wegen des damit geleisteten Beitrags zur Integration für ein 
passives Wahlrecht von Ausländerinnen und Ausländern auf Gemeindeebene aussprechen, themati-
sieren STEFANIE KURT und VALENTIN ZUBER das Spannungsverhältnis, das unter Umständen entsteht, 
wenn im föderalen Staatsgefüge verschiedene Strategien des politischen Einbezugs von Personen 
ohne Schweizer Staatsbürgerschaft verfolgt werden. ANITA MANATSCHAL hingegen betont die Vorteile 
des föderalen Experimentierlabors im Hinblick auf die Entwicklung effizienter Strategien zur Integra-
tion von Ausländerinnen und Ausländern in allen Lebensbereichen und fordert zur Ausschöpfung 
dieses Potenzials einen gut ausgebauten horizontalen Austausch.  
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D. Aufgaben- und Kompetenzverteilung 

1. Im Allgemeinen 

BERNHARD WALDMANN (WALDMANN, Substanzieller Föderalismus) beschäftigt sich mit den im Rahmen 
der Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA) 
verfassungsrechtlich verankerten Prinzipen der Subsidiarität und der fiskalischen Äquivalenz. Ange-
dacht als Garanten für eine ebenengerechte Zuweisung und Erfüllung von Aufgaben und Kompeten-
zen und somit für eine Stärkung von Bund und Kantonen in ihren jeweiligen Rollen, vermochten ge-
mäss WALDMANN die Prinzipien ihre erwünschte Wirkung aufgrund fehlender Konkretisierung und 
mangels Anerkennung als Rechtsprinzipien bisher noch nicht zu entfalten. Auch KASPAR VILLIGER sieht 
die genannten Prinzipien seit der Aufgabenentflechtung im Rahmen des NFA laufend verletzt und 
erachtete dies als Zeichen für ein fehlendes Bewusstsein für die staatspolitische Bedeutung des Föde-
ralismus. Auf die Bedeutung des Subsidiaritätsprinzips weist sodann PAUL RICHLI im Rahmen seines 
Gutachtens zur verfassungsrechtlichen Zulässigkeit einer bundesrechtlichen Rahmenregelung der 
Ladenöffnungszeiten hin. Er betont, dass bei der Beurteilung, ob der Bund seine Zuständigkeit wahr-
nehmen soll, dem Subsidiaritätsprinzip besondere Beachtung zu schenken ist, und spricht sich erst 
nach einer Abwägung mit anderen verfassungsrechtlich geschützten Interessen für eine bundesrecht-
liche Regelung der Ladenöffnungszeiten aus. CHRISTOPH A. SCHALTEGGER (SCHALTEGGER, Fiskalische Äqui-
valenz) bezeichnet schliesslich zum einen die Beachtung des Prinzips der fiskalischen Äquivalenz bei 
der Aufgabenteilung als Mittel für starke Kantone und einen starken Bund und plädiert zum anderen 
zusammen mit MARC M. WINSTÖRFER für eine weitere Aufgabenentflechtung anlässlich der neuen Fi-
nanzordnung 2021.  

2. Einzelne Sachbereiche 

GEORG MÜLLER thematisiert angesichts eines Bundesgerichtsurteils zum Wahlverfahren des Appenzell 
Ausserrhodischen Kantonsparlaments die bundesverfassungsrechtlichen Rahmenbedingungen für 
kantonale Wahlsysteme. Er vertritt dabei die Ansicht, dass die Bundesverfassung den Kantonen be-
züglich des Wahlsystems freie Hand lässt und kritisiert entsprechend die vom Bundesgericht vertre-
tene restriktivere Haltung. 

Die Forderung nach geschlossenen Asylunterkünften findet regelmässig Eingang in die (vornehmlich 
kantonale) politische Diskussion. MARKUS SCHEFER und VANESSA RÜEGGER (SCHEFER/RÜEGGER, Asylunter-
künfte) befassen sich mit der Frage, ob es den Kantonen im Rahmen ihrer Kompetenz zum Vollzug 
des Asylrechts überhaupt zustehen würde, eine im Vergleich zur Bundesregelung restriktivere Unter-
kunftsart vorzusehen. Sie gelangen zum Ergebnis, dass die Bundesgesetzgebung im Bereich des Asyl-
rechts die Unterkunftsarten abschliessend regelt, sodass die Einführung geschlossener Asylunter-
künfte seitens der Kantone bundesrechtswidrig wäre. Mit den aufgrund von Kapazitätsengpässen 
errichteten Aussenstellen der Empfangs- und Verfahrenszentren des Bundes an zumeist peripheren 
Lagen befasst sich THOMAS SEGESSENMANN und weist auf die dort akzentuierten Herausforderungen zur 
Gewährleistung des Zugang zu Verfahrensberatung und Rechtsvertretung hin. Lösungsansätze sieht 
SEGESSENMAN insbesondere in der verstärkten Präsenz von Mitarbeitenden des Staatssekretariats für 
Migration (SEM) vor Ort oder im Angebot von Fahrdiensten zu den entsprechenden Beratungsstellen. 
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Mit einer laufenden Verfassungs- und Gesetzesrevision soll die eingetragene Partnerschaft der Ehe 
im Hinblick auf die erleichterte Einbürgerung gleichgestellt werden. Während dem Bund mit der Ver-
fassungsänderung entsprechend dem Prinzip der Einzelermächtigung die Kompetenz zur Regelung 
des Erwerbs der Bürgerrechte durch Eintragung der Partnerschaft zugewiesen werden soll, zielt die 
Änderung des Bürgerrechtsgesetzes sogleich darauf ab, die Bestimmungen zur erleichterte Einbürge-
rung auch für eingetragene Partnerschaften anwendbar zu erklären. Gemäss ANDREAS R. ZIEGLER er-
weist sich die Verfassungsänderung als entbehrlich, da der Bund bereits im Rahmen der ihm bisher 
zugewiesenen Kompetenzen dazu ermächtigt ist, die eingetragene Partnerschaft der Ehe beim Ein-
bürgerungsverfahren gleichzustellen. 

DANIELA THURNHERR beleuchtet die auf der Organisations- und Verfahrensautonomie der Kantone ba-
sierende Vielfalt in der Verwaltungsrechtspflege. Kritisch merkt sie dabei an, dass die kantonalen 
Freiräume kaum zu innovativen Ansätzen mit Ausstrahlungswirkung führen und zudem eine Heraus-
forderung für Rechtssuchende und Rechtsanwendende darstellen. Vor diesem Hintergrund erachtet 
die Autorin eine gesamtschweizerische Verfahrensvereinheitlichung als zielführende Option. 

Mit der föderalen Regelungsebene des Anwalts- und Notariatswesens befassen sich sowohl VINCENZO 

AMBERG als auch SAMUEL RUTZ. VINCENZO AMBERG thematisiert das geplante Bundesgesetz über die 
Anwältinnen und Anwälte − welches über die Freizügigkeit hinaus auch bisher kantonal geregelte 
Bereiche aufgreift − und begrüsst im Interesse der Anwaltschaft und des rechtssuchenden Publikums 
die damit angestrebte Harmonisierung des Berufsrechts. Dieselbe Stossrichtung fordert SAMUEL RUTZ 
auch für das Notariatswesen, dessen kantonale Regelung und die fehlende Freizügigkeit er als über-
holt und protektionistisch erachtet.  

ASTRID EPINEY nimmt sich der Frage an, welches Datenschutzrecht für die Bearbeitung von Mitarbei-
terdaten privater Spitäler, die bisweilen auch kantonale öffentliche Aufgaben wahrnehmen, anwend-
bar ist. Während für Bundesbehörden und Private das Datenschutzgesetz des Bundes gilt, unterste-
hen kantonale Behörden den kantonalen Datenschutzgesetzen. EPINEY entwickelt in ihrem Beitrag 
einen tätigkeitsbezogenen Ansatz, wonach nur Tätigkeiten, die einen direkten Bezug zu einer kanto-
nalen öffentlichen Aufgabe aufweisen, dem kantonalen Datenschutzgesetz unterstehen. Folglich gilt 
für die Bearbeitung von Daten der Mitarbeitenden privater Spitäler − als eine nicht direkt in Erfüllung 
einer kantonalen öffentlichen Aufgabe erfolgende Tätigkeit − das Datenschutzgesetz des Bundes. Im 
Sinne einer Replik befasst sich YVONNE PRIEUR mit derselben Thematik und pflichtet ASTRID EPINEY trotz 
methodischer Vorbehalte im Ergebnis zu. Weiter analysiert ASTRID EPINEY zusammen mit DANIELA NÜ-

ESCH die vorgesehene Einbindung der Schweiz in das von der Europäischen Union geplante Konstrukt 
zur Koordinierung der Systeme sozialer Sicherheit und den damit einhergehenden elektronischen 
Datenaustausch. Die Autorinnen betonen, dass dafür aus datenschutzrechtlicher Sicht und entspre-
chend der bundesstaatlichen Kompetenzaufteilung im Bereich der Sozialversicherung eine genügen-
de gesetzliche Grundlage auf Bundesebene noch geschaffen werden müsste.  

Zum Bildungsbereich äussern sich zunächst ASTRID EPINEY und MARKUS KERN; sie halten fest, dass sich 
auch nach der Umgestaltung der rechtlichen Rahmenbedingungen des schweizerischen Hochschul-
wesens (mit dem Ziel der Gewährleistung von Qualität und Koordination) keine (verfas-
sungs)rechtliche Grundlage findet, welche den Bund oder gemeinsame Organe des Hochschulbe-
reichs ermächtigen würde, Vorschriften zu Nebenbeschäftigungen von Professorinnen und Professo-
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ren an kantonalen Hochschulen zu erlassen. Weiter kritisiert HANS ZBINDEN in seinem Beitrag zum 
Bildungsföderalismus den fehlenden Austausch zwischen den Akteuren und unterstreicht die Vortei-
le eines gemeinsamen Bildungsradars zur Nutzbarmachung kollektiven Wissens. Zudem wird auch im 
Berichtsjahr anlässlich der nach wie vor andauernden Diskussion um den Fremdsprachenunterricht 
an der Primarschule der Harmonisierungsauftrag bzw. die Reichweite der verfassungsmässig vorge-
schriebenen Koordination der Eckwerte des Schulwesens diskutiert, bei deren Misslingen der Bund 
einzuschreiten ermächtigt wäre. BERNHARD EHRENZELLER (EHRENZELLER, Bundeskompetenz) vertritt die 
Ansicht, dass dem Bund bei einem Scheitern der Harmonisierungsbestrebungen der Kantone die 
Kompetenz zukäme, mehr als allgemeine, fachbereichsunabhängige Zielumschreibungen der Bil-
dungsstufen zu definieren. Vielmehr stünde es dem Bund dann gemäss EHRENZELLER zu, den Unter-
richt einer zweiten Landessprache in der Primarschule verbindlich zu erklären. Mit einem vergleich-
baren Verständnis des verfassungsrechtlichen Koordinationsauftrags an die Kantone gehen ANDREAS 

LIENHARD und KURT NUSPLIGER davon aus, dass eine im Kanton Luzern eingereichte Initiative, die den 
Unterricht in nur einer Fremdsprache während der Primarschule verlangt, diesem zuwiderläuft. In 
ihrem Gutachten erachten sie die erwähnte Initiative folglich als bundesrechtswidrig und damit un-
gültig. ANDREAS GLASER (GLASER, Rechtsgutachten) hingegen spricht sich in seinem Gegengutachten für 
die Gültigkeit der Luzerner Initiative aus. Gemäss seinen Überlegungen verpflichtet der verfassungs-
rechtliche Koordinationsauftrag die Kantone nicht, den Unterricht zweier Fremdsprachen auf Primar-
schulstufe vorzusehen, sodass ein entsprechendes Volksbegehren nicht bundesrechtswidrig ausge-
staltet ist. Argumentativ stützt sich GLASER dabei insbesondere auf die Überzeugung, dass Kantone, 
die dem HarmoS-Konkordat nicht beigetreten sind, aufgrund des offen formulierten Koordinations-
auftrags der Verfassung nicht denselben Pflichten unterworfen sein können wie die HarmoS-Kantone, 
wäre diesfalls doch das Konkordat überflüssig. Auch gemäss GIOVANNI BIAGGINI (BIAGGINI, Urteilskom-
mentar) ist der Harmonisierungs- und Koordinationsauftrag der Verfassung mit Blick auf das auch 
zwischen den Ebenen des Bundesstaates geltende Legalitätsprinzip bzw. das rechtsstaatliche Be-
stimmtheitsgebot zu wenig konkret ausgestaltet, als dass er die Kantone verpflichten könnte, zwei 
Fremdsprachen während der Primarschule vorzusehen. Bereits zuvor hatte BERNHARD WALDMANN 

(WALDMANN, Fremdsprachenunterricht) im Koordinationsauftrag der Bundesverfassung keine Ver-
pflichtung der Kantone erkannt, im Rahmen des Primarschulunterrichts zwei Fremdsprachen vorzu-
sehen, so dass sich bei gescheiterter Koordination eine dahingehende Bundesregelung nicht auf die 
subsidiär vorgesehene Bundeskompetenz stützen könnte. Schliesslich zeigen sich auch MARKUS SCHE-

FER und VANESSA RÜEGGER (SCHEFER/RÜEGGER, Sprachenunterricht) skeptisch, unter den Verfassungsauf-
trag zur Koordination der Eckwerte des Schulwesens eine Verpflichtung der Kantone zum Unterrich-
ten zweier Fremdsprachen auf Primarschulstufe zu subsumieren. Zudem fügen sie der Diskussion um 
den Fremdsprachunterricht eine neue Dimension hinzu und werfen ein, dass diese mit Blick auf die 
bildungspolitischen Ziele der Bildungsverfassung zu kurz greife; verlange die Koordination doch eine 
wechselseitige Abstimmung der Unterrichtsmodelle, um Kindern verschiedenster Herkunft zu ent-
sprechen und sprachliche Hindernisse grundsätzlich aus dem Weg zu räumen. Ergänzend ist an dieser 
Stelle auf den Beitrag von KLARA GROSSENBACHER hinzuweisen, der aufzeigt, dass demokratische Reak-
tionen in den Kantonen im Zusammenhang mit dem Anpassungsdruck an interkantonale Koordinati-
onsbestrebungen Auswirkungen auf das normative Gefüge der Kantone zeitigen und unter Umstän-
den das Ziel einer flexiblen, von Fachpersonen geschaffenen Regelung des Schulwesens vereiteln. 
Auch ANDREAS GLASER und CORINA FUHRER befassen sich mit politischen Widerständen gegen die inter-
kantonale Harmonisierung des Schulwesens (mit Fokus auf der kantonalen Umsetzung des Lehrplans 
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21 als «interkantonales soft law») und beleuchten dabei unter anderem die Vor- und Nachteile einer 
Regelung von Bildungsinhalten im formellen Gesetz. Obwohl die Autorenschaft den Aspekt der 
Schmälerung des Einflusses von Fachwissen aufwirft, betont sie auch die dadurch geschaffene Trans-
parenz. Insgesamt erachten GLASER/FUHRER eine Kompetenzverlagerung zur Regelung der Bildungsin-
halte als verfassungsrechtlich zulässig; es bestehe jedoch die Möglichkeit eines Konflikts zwischen der 
durch die politischen Vorstösse geforderten Stossrichtung und den Vorgaben des HarmoS-
Konkordats. 

Zur Kompensation der Abschaffung privilegierter Besteuerung von Holding- und Domizilgesellschaf-
ten im Rahmen der Unternehmenssteuerreform III schlägt der Bundesgesetzgeber zugunsten der 
Kantone unter anderem die Möglichkeit vor, Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen über den 
Aufwand hinausgehend zum Abzug zuzulassen (zu weiteren Massnahmen siehe unten III. G. 1.). Ge-
mäss MICHAEL BEUSCH krankt dieser Lösungsansatz an der relativen Unbestimmtheit der Forschungs- 
und Entwicklungsaufwendungen und ist somit vor dem bundesverfassungsrechtlichen Auftrag zur 
Steuerharmonisierung kritisch zu beurteilen: Damit werde seitens des Bundesgesetzgebers eine un-
terschiedliche Definition je nach Kanton in Kauf genommen und somit im Ergebnis versäumt, den 
Steuergegenstand entgegen der Vorgabe der Bundesverfassung zu harmonisieren. 

Im Bereich des Raumplanungsrechts äussert sich MEINRAD HAUSER zur Regelungszuständigkeit für 
Bautätigkeiten ausserhalb der Bauzone und geht entgegen der herrschenden Lehre davon aus, dass 
dem Bund in diesem Bereich mehr als nur eine Grundsatzgesetzgebungskompetenz zukommt.  

DANIEL MÜLLER-JENTSCH ergreift das Wort in der Diskussion zur Rolle des Bundes bei den Landesflughä-
fen und spricht sich angesichts ihrer gesamtschweizerischen Bedeutung sowie der Zuständigkeit des 
Bundes in weiteren Bereichen der Luftfahrt für eine Stärkung der Bundeskompetenzen aus.  

Zum im Folgenden aufgegriffenen Themenbereich der sozialen Sicherheit bietet zunächst RAINER J. 
SCHWEIZER einen Überblick über die verfassungsrechtlich garantierten sozialen Grundrechte auf Bun-
des- und Kantonsebene und zeigt dabei auf, dass Kantone in ihrer Verfassungswirklichkeit ver-
schiedentlich Grundrechte sozialer Natur vorsehen, die über die bundesverfassungsrechtlich garan-
tierten Rechte hinausgehen. Dies zeugt in den Augen des Autors von der Aktualität sozialer Problem-
felder und damit der Bedeutung der entsprechenden Grundrechte. In Anbetracht der Herausforde-
rungen, die der Sozialstaat Schweiz im Zusammenhang mit der demografischen Entwicklung zu be-
wältigen hat, betonen sodann CHRISTOPH A. SCHALTEGGER und PATRICK LEISIBACH die Bedeutung einer 
nachhaltigen Finanzierung der Sozialversicherungen. Dafür ist nach Ansicht der beiden Autoren ins-
besondere eine Entflechtung von Verantwortung und Finanzierung im Bereich der Ergänzungsleis-
tungen als bedarfsabhängigen Sozialleistungen anzustreben, womit ein funktionierendes Anreizsys-
tem geschaffen und Lastenabwälzung vermieden würde. Anlässlich der im Berichtsjahr laufenden 
politischen Diskussion um die Regelungszuständigkeit im Bereich der Sozialhilfe beziehen sowohl EVA 

MARIA BELSER als auch SILVANO MOECKLI zur deren institutionellen Ausgestaltung Stellung. Während 
SILVANO MOECKLI angesichts der volkswirtschaftlichen und gesellschaftspolitischen Bedeutung der 
Sozialhilfe eine strukturelle Reform und damit eine regulative Tätigkeit des Bundes begrüssen würde, 
spricht sich EVA MARIA BELSER dafür aus, die Herausforderungen der Sozialhilfe zunächst auf der föde-
ralen Ebene anzugehen, welcher diese gemäss geltender rechtlicher Ordnung zugewiesen ist. Mit 
einer übereilten Zentralisierung würden gemäss BELSER Sach- und Zuständigkeitsfragen miteinander 
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vermischt und fälschlicherweise der Eindruck erweckt, nur im Rahmen einer zentralen Regelung lies-
sen sich Lösungen finden. Bekräftigend zeigt EVA MARIA BELSER dann auch zusammen mit ANDREA EG-

BUNA-JOSS Ansätze auf, mit welchen den bestehenden Problembereichen der Sozialhilfe im Rahmen 
der geltenden Zuständigkeitsordnung begegnet werden kann; hervorzuheben ist die Möglichkeit 
eines verbesserten innerkantonalen Finanzausgleichs zur Verhinderung eines negativen Wettbe-
werbs zwischen den zahlungspflichtigen Gemeinden.  

E. Wichtige Rechtsetzungsvorhaben in den Kantonen 

Die jüngst erfolgte Teilrevision des Raumplanungsgesetzes des Bundes sieht kantonalrechtliche Rege-
lungen zum Ausgleich von Mehrwerten vor, wie sie durch Ein-, Um- oder Aufzonungen entstehen 
können. KRISTIN HOFFMANN schlägt den kantonalen Gesetzgebern vor, hierbei auch kreative Lösungen 
in Betracht zu ziehen und neben der geldwerten Abgeltung auch Mehrwertausgleichsverträge vorzu-
sehen: Damit könnte die Mehrwertabschöpfung auch über zu erbringende Sach- oder Dienstleistun-
gen erfolgen.  

Im Rahmen der Energiestrategie 2050 sieht der Bundesrat den Ausbau erneuerbarer Energiequellen 
und damit auch von Wasserkraftanlagen vor. CELINA TSCHARNER zeigt auf, dass die komplexen kantona-
len Genehmigungsverfahren für die Erstellung von Wasserkraftanlagen die Umsetzung dieser ener-
giepolitischen Massnahme zu erschweren drohen. Ebenfalls aus klimapolitischen sowie auch aus 
Praktikabilitätsgründen suchen die Kantone zudem, ihre Vorschriften zur Energieeffizienz im Gebäu-
debereich zu harmonisieren. Die bisher verfolgte Strategie über Mustervorschriften der kantonalen 
Energiedirektoren war gemäss ALEXANDRA BIRCHLER jedoch nur von bescheidenem Erfolg gekrönt, so-
dass sich die Autorin für eine Überführung der Vorschriften in ein rechtsverbindliches Konkordat 
ausspricht. 

F. Kooperativer Föderalismus 

HANS-JÜRG KÄSER und BENJAMIN F. BRÄGGER unterstreichen angesichts der Herausforderungen im Straf- 
und Massnahmenvollzug die Bedeutung der Zusammenarbeit im Rahmen der Strafvollzugskonkorda-
te und mit der zuständigen interkantonalen Direktoren-/Direktorinnenkonferenz. Angesprochen wird 
dabei auch die mögliche Einführung des risikoorientieren Sanktionenvollzugs (ROS) als Fallführungs-
system (und Antwort auf schwere Rückfalldelikte) in allen drei Strafvollzugskonkordaten und damit 
die Harmonisierung der Vollzugspraxis zwischen den harmonisierten Räumen. BENJAMIN F. BRÄGGER 
geht in einer weiteren Publikation davon aus, dass die flächendeckende Einführung des ROS-
Fallführungssystem und damit die verbesserte Prävention von Rückfalldelikten massgeblich dazu 
beitragen würde, die geltende föderale Aufgabenteilung beizubehalten und damit ein Tätigwerden 
seitens des Bundes zu verhindern.  

Das aus Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren zusammengesetzte interkantonale Organ, wel-
ches mit der Planung der hochspezialisierten Medizin betraut wurde, ist Gegenstand der Untersu-
chung von SILVIO HAUSER. Der Autor beleuchtet namentlich den Aspekt der Rechtsetzung durch dieses 
Organ und äussert sich dazu aus rechtsstaatlich-demokratischer sowie aus föderalistischer Sicht kri-
tisch.  
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ELOI JEANNERAT schliesslich wirft vor dem Hintergrund der Eigenständigkeit der Kantone bzw. der Ge-
meindeautonomie die Frage nach der Grenze der Kooperation von Kantonen (und Gemeinden) auf. 
Eine mögliche Begrenzung der gemeinsamen Aufgabenerfüllung weist JEANNERAT dabei den politi-
schen Behörden zu. 

GIOVANNI BIAGGINI macht auf die dem Bund neuerdings vermehrt zugewiesene Rolle des Konfliktlösers 
und Streitschlichters aufmerksam und denkt dabei unter anderem an dessen Aufgabe zur Festlegung 
von Spitallisten bei misslungenen kantonalen Bemühungen zur Planung der hochspezialisierten Me-
dizin oder die Vermittlung zwischen Geber- und Nehmerkantonen im Rahmen des Neuen Finanzaus-
gleichs. BIAGGINI geht davon aus, dass der Bund diese Konstellation nicht ausnahmslos freiwillig ge-
schaffen hat und plädiert dafür, diesen Aspekt in die Debatte rund um Föderalismusfragen einzubin-
den. 

LADINA MOSER und FRITZ SAGER thematisieren das Phänomen strategischer Impulse seitens des Bundes, 
womit versucht wird, Vorkehren in Zuständigkeitsgebieten der Kantone entsprechend zu beeinflus-
sen und in Einklang mit übergeordneten Politikkonzepten zu bringen. Auf der Basis einer Analyse der 
strategischen Einflussnahme des Bundes auf die unterschiedlichen Formen der Palliativpflege in den 
Kantonen kommen die Autoren zum Schluss, dass solche Governanceformen nur beschränkt zielfüh-
rend sind. So seien letztlich die föderale Aufgabenteilung und das entsprechend unterschiedlich aus-
fallende Leistungsangebot der Kantone für die Rückständigkeit der palliativen Pflegeversorgung in 
der Schweiz mitverantwortlich. 

Im Sinne einer ganzheitlichen Betrachtung der Kooperation zwischen den Akteuren des föderalen 
Gefüges hält FABIO WASSERFALLEN fest, dass diese konstruktiv ausfällt und eine hohe Problemlösefä-
higkeit bewirkt. So führt er an, dass es die Kooperation zwischen den Kantonen im Rahmen der NFA-
Reform ermöglicht hat, die Kantonsinteressen gebündelt in den Verhandlungsprozess einzubringen 
und dass die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen schliesslich zu einer einver-
nehmlichen Lösung geführt hat. 

G. Finanzieller Föderalismus 

1. Die Unternehmenssteuerreform III und der Kantonsanteil an der direkten Bundesteuer 

Die Abschaffung des Steuerstatus im Rahmen der Unternehmenssteuerreform III zeitigt Auswirkun-
gen auf die Standortattraktivität sowie die Steuereinnahmen von Bund und Kantonen, wobei der 
Bundesgesetzgeber diesen Folgen gemäss Botschaft und Vernehmlassungsvorlage mittels eines  
Massnahmenkatalogs zu begegnen sucht (siehe auch den Beitrag von MICHAEL BEUSCH unter III. D. 2.). 
KLAUS A. VALLENDER et al. analysieren die hierbei unter anderem vorgeschlagene Erhöhung des Kan-
tonsanteils an der direkten Bundessteuer. Während die Autorenschaft diese Massnahme aus ver- 
fassungsrechtlicher Sicht als unproblematisch einstuft, beurteilen sie diese mit Fokus auf ökonomi-
sche Gesichtspunkte kritisch: Damit werde die Haftung für die Steuerstrategie der Kantone teilweise 
auf die Bundesebene ausgelagert und in einer Vermischung von Verantwortlichkeiten das Prinzip der 
fiskalischen Äquivalenz verletzt. CHRISTOPH A. SCHALTEGGER (SCHALTEGGER, USR III) bekräftigt in seinem 
Beitrag diese Problematik und weist ergänzend auch auf das damit geschaffene «Gerechtigkeitsprob-
lem» hin, wurde doch anlässlich vergangener Steuerreformen keine Kompensationslösung geschaf-
fen. 
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2. Finanzausgleich 

Im Rahmen einer Fallstudie analysieren CHRISTOPH A. SCHALTEGGER et al. den innerkantonalen Finanz-
ausgleich des Kantons Basel-Landschaft und stellen einen Vergleich zum Finanz- und Lastenausgleich 
des Bundes an. Es zeichnet sich dabei im Ergebnis ab, dass das Ausgleichssystem zwischen den Basel-
bieter Gemeinden negative Anreize auf Seiten der Empfängergemeinden setzt und insgesamt re-
formbedürftig ist. 

3. Schuldenbremsen 

FABIENNE MARTI LOCHER befasst sich mit den Instrumenten zur Verschuldungsbegrenzung in den Kan-
tonen. Aussagen zur Wirksamkeit der Regelbindung kantonaler Finanzpolitik ermöglicht ihr die Be-
trachtung einer knapp dreissigjährigen Periode ab 1980. Auch CHARLES B. BLANKART widmet sich den 
kantonalen Schuldenbremsen und hebt den Ausschluss der Schuldenübernahme durch die überge-
ordnete Ebene als zentrales Element für deren Wirksamkeit hervor. 

4. Steuern und Abgaben 

Im Sinne eines historischen Ansatzes schildert GISELA HÜRLIMANN die Entwicklung der Staatsfinanzie-
rung durch Steuereinnahmen und zeichnet dabei auch den Weg zu einer geteilten Steuerhoheit von 
Bund, Kantonen und Gemeinden auf. 

ADRIANO MARANTELLI dokumentiert die verschiedenen im Bereich Tourismus und Zweitwohnungen 
erhobenen Sondersteuern und -abgaben und diskutiert diese auch angesichts des interkantonalen 
Doppelbesteuerungsverbots. Nach MARANTELLI kann diesbezüglich festgehalten werden, dass die ge-
nannten Steuern bzw. Abgaben nicht pauschal von der interkantonalen Doppelbesteuerung ausge-
nommen, sondern einzelfallsweise zu beurteilen sind.  

CHRISTOPH A. SCHALTEGGER und CHRISTIAN FREY zeigen auf, dass Staatsfinanzen als Ressource im kol-
lektiven Besitz typischerweise übernutzt zu werden drohen. Der Fiskalföderalismus und der entspre-
chende Steuerwettbewerb stellen jedoch mit ihren Anreizen zu moderaten Steuern und effizienter 
Leistungserbringung nach Ansicht der Autoren institutionelle Rahmenbedingungen dar, die einer 
Übernutzung entgegenwirken.  

Auch MARIUS BRÜLHART und KURT SCHMIDHEINY unterstreichen die Vorzüge des dezentral organisierten 
schweizerischen Steuersystems mit Blick insbesondere auf die Ausgabeneffizienz und Steuerbelas-
tung. Ohne flankierende Massnahmen, wie dem interkantonalen Finanzausgleich, drohe jedoch eine 
räumliche Segregation nach Massgabe des Einkommens und somit eine Schwächung der Steuerpro-
gression. 

Im Rahmen einer Analyse der Vermögenssteuerstatistik relativiert MARCO SALVI die Abwanderung 
vermögender Steuerzahlender in Niedrigsteuerkantone und geht somit davon aus, dass bei der 
Standortwahl nicht nur die Steuerbelastung ausschlaggebend ist. 
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H. Kompetitiver Föderalismus und Rechtsvergleichung 

Eine kritische Auseinandersetzung mit der kantonal unterschiedlich ausfallenden Verbilligung der 
Krankenkassenprämie leistet GERHARD SCHWARZ. Er vertritt dabei die Ansicht, dass die divergierende 
Handhabung der Kantone zwar im Sinne eines Systemwettbewerbs erwünscht ist, die grossen Unter-
schiede jedoch vermuten lassen, dass teilweise zu stark subventioniert wird und im Ergebnis keine 
Mittel mehr zur finanziellen Unterstützung jener vorliegen, die zwingend darauf angewiesen sind. 

Bei der (ungleichen) Verteilung von bezahlter und unbezahlter Arbeit auf die Geschlechter zeigen sich 
Unterschiede zwischen den Kantonen und somit kantonsspezifische Ausprägungen. MARTIN GASSER et 
al. suchen die kantonalen Divergenzen mit charakteristischen Merkmalen der Kantone in Beziehung 
zu setzen und stellen dabei fest, dass die jeweilige Arbeitsaufteilung durch mehrere Faktoren bedingt 
ist. Grundsätzlich aber steht ein kultureller Kontext, der gesellschaftlichen Wandel tendenziell ab-
lehnt, in engem Zusammenhang mit einer stark ungleichen Verteilung bezahlter und unbezahlter 
Arbeit auf die Geschlechter, ein starker Wohlfahrtsstaat hingegen mit einer tendenziell ausgegliche-
nen Aufteilung. 

JÖRG KÜNZLI et al. machen in ihrer Publikation die Konformität der (kantonal geregelten) Haftbedin-
gungen in der Untersuchungshaft mit grund- und menschenrechtlichen Vorgaben zum Thema. Zu den 
diesbezüglich festgestellten Defiziten − beispielsweise im Bereich der Freizeitgestaltung − tragen 
gemäss Autorenschaft die durch das föderale System bedingten unterschiedlichen kantonalen Rege-
lungen bei.  

STEFAN RIEDER (RIEDER, Politikevaluation) befasst sich mit dem Handlungsspielraum der Kantone bei der 
Umsetzung von Bundesrecht und dem somit durch kantonsspezifische Rahmenbedingungen gepräg-
ten Vollzug. Dabei betont RIEDER die Chance, die kantonalen Lösungen im Rahmen der Politikevalua-
tion zu vergleichen und mittels des dadurch erzielten Lerneffekts den kantonalen Vollzug zu optimie-
ren. Die innovative Kraft kantonaler Vollzugslösungen und die entsprechend möglichen Lerneffekte 
unterstreicht STEFAN RIEDER (RIEDER, Umweltrecht) auch im Bereich der Umsetzung des Umweltrechts. 
Sodann thematisieren URSULA BRUNNER et al. den interkantonalen Erfahrungsaustausch beim Vollzug 
des Umweltrechts als Massnahme zur Ressourcenschonung und zur Vollzugsstärkung. 

Der Regelungsvielfalt in den Schweizer Kantonen und deren Laborfunktion für effiziente Lösungsan-
sätze widmet auch NICOLAS SCHMITT (SCHMITT, Innovation) eine Publikation. Obwohl auch er auf die bei 
dieser Ausgangslage bestehende Innovationskraft hinweist, betont er doch, dass zur Verhinderung 
negativer Auswirkungen unter Umständen in gewissen Sachbereichen harmonisierende Massnahmen 
angezeigt erscheinen. 

I. Föderalismus und Aussenpolitik 

Der Bundesverordnungsgeber hat Notarinnen und Notare dem Anwendungsbereich des Freizügig-
keitsabkommen mit der Europäischen Union unterstellt, so dass diese ihren Beruf in den Vertrags-
staaten weitgehend frei ausüben können. ROLAND PFÄFFLI und FABRIZIO ANDREA LIECHTI zeigen auf, dass 
damit seitens des Bundes die innerstaatliche Kompetenz- und Aufgabenordnung angetastet wurde: 
Waren die Kantone als die im Bereich des Notariatswesens zuständige Ebene bislang in ihren Rege-
lungen frei, wurde mit der regulativen Tätigkeit des Bundes eine Vorgabe für die Zulassung von Nota-
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rinnen und Notaren zur Berufsausübung geschaffen. Vor diesem Hintergrund plädieren die Autoren 
für eine entsprechende Sensibilität beim autonomen Nachvollzug von EU-Gemeinschaftsrecht und 
bei der Entwicklung und Umsetzung der bilateralen Verträge. 

BARDO FASSBENDER thematisiert in seinem Beitrag die Rolle von Gliedstaaten und damit auch der Kan-
tone als Völkerrechtssubjekte und die entsprechend auch in der Aussenpolitik vorliegende mehrstufi-
ge Ordnung «offener Bundesstaaten». FASSBENDER schliesst mit der Feststellung, dass ein föderaler  
Staatsaufbau auch eine entsprechende Vielfalt im Aussenverhältnis bedeutet, hingegen ein einheitli-
cher Aussenauftritt auch eine innerstaatliche Vereinheitlichung mit sich bringt. 
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